
K0:2M02 IN DER BEDEUTUNG ,KOSMEN
KOLLEGIUM' IN DEN KRETISCHEN DIALEK'l'

INSCHRIFrrEN

In den kretischen Dialektinschriften aus älterer Zeit
wurde der Singular u60fto~ in der Bedeutung ,Kosmenkollegium'
gebraucht; erst in den späteren Inschriften taucht der Plural
x6oftot in jenem Sinne auf. Man pflegt nach Dittenberger
(Sylloge 'I, Anm. 1 zu NI'. 524) anzunehmen, dass der erste
Sprachgebrauch schon in der zweiten Hälfte des 3. Jahr
hunderts v. ChI'. dem zweiten den Platz eingeräumt habe.
Es scheint mir jedoch, dass der Singular u6011O~ fÜr den
Begriff ,Kosmenkollegium' in gewissen Verbindungen bis zu
einer sehr späten Zeit (bis zum Ende des 2. Jhd.) im Gebrauch
war. Folgende Beispiele mögen angeführt werden. Bull. Corr.
Hell. 27, S. 220 ff. (Vertrag zwischen Gortyn und Latos,
3. Jhd.) A, Z. 15 ne]anoviCo[~I] 15 ;l<oalw[~ l!ua.a1o~. C, v. 5ff.
(h8io~ öl xa. x6a/w~ ItJ] ßie011L ua.1l1 ru yeyea(/l)pba, ano

T8taarW nae rdv drw' aeyve{w ÖLaxodoc; orarijeac; B/taaroc;
& /t6ofto~. In A, Z.] 5 bedeutet U60IWi; unzweifelhaft Kosmen
kollegium (Beitreibungen pflegte nicht ein einzelner Magistrat,
sondern das ganze Kollegium zu vollziehen, namentlich SGDI.
5100,12 wird es eben dem Kollegium vorgeschrieben, die
Beitreibungen bezüglich der Verletzungen der Rechte eines
Verbündeten im Lande des anderen so wie hier zu voll
ziehen; vgl. auch 4985, 10. 5120 B, 19). Wenn aber A, 15
XOOftOC; = Kosmenkollegium, so bedeutet auch UOOIl0C; C, 5
und 8 nicht ,Mitglied des Kosmenkollegiums', sondern ,Kosmen
kollegium'. Darum ist unter l!~a.a7:0~ 15 /toOflO~ in C, v. 8
eines der alljährlich sich ablösenden Kosmenkollegien zu ver
stehen. Mit dieser Deutung stimmt vollständig das Relativ
pronomen oreiof: (statt der Konjunktion al) im Anfang des
Satzes Überein : für Nichterfüllung der besti mmten Vorschriften
ist das ganze Kosmenkollegium verantwortlich (vgl. 4952
C, 15; 5100,15 und 25; Beispiele aus späteren Inschriften
siehe unten); wollten wir das Wort u601l0~ in der Bedeutung
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,Mitglied des Kosmenkollegiums' verstehen, so bekäme die
besprochene Stelle den Sinn, dass nicht das ganze !{osmen
kollegium, sondern nur das schuldige Mitglied sich zu ver-
antworten habe: ,Welcher Kosme aber nicht gemäss dem
Geschriebenen handelt, soll jeder Kosme dem Titen 200 Sta
taren zahlen'.

In den Inschriften aus der Zeit nach der Mitte des
3. Jahrhunderts stossen wir auch auf die Formel WtOrelaaVr!IJ'V'

<> 'X6of.w~ lxa(n:o~, welche wir eben besprochen haben: 5041
(Hierapytna, nach Nabel." um 230, nach Newton nicht vor
200), {) ff. al ?Je oE u6apot il),.{nolBV ..<lv {}votav ..!lv Yjytlap-

1 [ , I 1 < 6 " ~/' -ftl::vav _ .. ,. anO'l:6WavJrcov 0 'X apo~ 8Xa(n:o~ ",-oyvelW atar;'fJ-

ea{; 8X(J.'l:{W, oE PSv 'Ieeanv"tvwt rOt{; AV"trtOl~ Tat nolet, [oE M
AV'mol ror"l 'Ieeanvrv{ou; riit :n:dA6t. 5073 (Knosos, 2. Jhd.),
16 ff '.111 \ 'I:: 11:: '[" I I \. m Vb p:q 6s0eX..,awv 0' na (! 8xar6eO/~ xoafLO' Ta~

aYBAa~ . . . . i) pi} naeayye{,lmBV T]av avayvwatv Ta" avv

{HJ'xa" ••• , Wtot6Wavrwv {fxa01:0t; ax6ap[o~ ..• (} KvwalOt;] rOt~

'Ieeanvtvlot" xal 0 'IeeanvTv[00" 'l:Ott; Kvwo{otr; . • . aeyvetw
j11:}nxw amtfjear; €'Xar6v. 5075 (Latos, Ende des 2. Jhd.),
A, 25 ff. sl Oe (xa) [P1] €~Oex{~wvr:t oE Ad"toot] i} p[1]] naeay

y~lwvn brJ rd[v] dvayvwaw Tiir; aV'Pfh}xar; i} It1] d-v(aY'Pwvn}

(Tdv ovvfh}'Xav], (dno'l:e)w[av]'l:Wv & xoapor; [xa[01'o]r; a(!yv(!tw

(J'l:atijear; BXatOli 1'o'i~ 'O(lovdotr; •. 1)
Dass der Singularis xoopar; in diesen Belegen die Bedeutung

,Kosmenkollegium' hat, wird durch folgende Erwägungen be
stätigt. Im ersten Belege ist anfangs die Rede davon, dass
jeder I{osme oder jedes Kosmenkollegium für Nichterfüllung
der vorgeschriebenen Opferung 100 Sta.teren zahlen soll,
dann wird darauf hingewiesen, dass die Hierapytnier an
Lyttos und die Lyttier an Hierapytna zahlen sollen. Ob
gleich das Kosmenkollegium, als die höchste Staatsbehörde,
zuweilen mit dem Staate identifiziert wird (vgl. 5076, 24-30
und besonders BOR. Bd.29, S.204, 11 und 12 xewo'li'tGYlJ'
.\:, ~ '1 - K I " , \ K I.\: ')V u. ~O/Lt~ 'tW'Ii VWOlWV 0' 'Xa ent vvavtOI; 'XOOPlW'P'tt, so
könnte es doch sehr seltsam erscheinen, wenn die Strafe:
eines Mitgliedes des Kosmenkollegiums dem ganzen Volke
zugeschrieben worden wäre; wenn von einem Mitgliede des

1) Ich gebe die Inschrift Nr. 5075 nach der Ausgabe von P. Deiters.
(De Cretensium titulis publieis quaestiones epigraphicae. Jenlte 1904;
S. 27If.) wieder. In runde Klammern schliesst Deiters die Stellen.
ein, die nach der venezianischen Abscbrift ergänzt werden.
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Kollegiums die Rede ist, so wählt mau gewöhnlich andere
Ausdrücke - vgI. 5040, 70 ff. al öB 'ta ft~ 1Wt170WVU oE 'toa
pm 'ta-DWq; ysyean'im, anorswarw g"aowr; av'iw'P 0'l:a'i17ear; nsv
r~'tO'Pra, oE pb 'IseanV'i1'lOt 'toolWt IIf}tuvo{wv 'iat nOASt, oE
OE IIf}uJ.vatot 'tooPOt 'Ief}a:nvT'Plw'P Tät nokt (aber nicht oE pEV
'Üeanv'ivtot und oE ÖE IIetavotot ohne Zusatz des Wortes 'too
pot). In zwei anderen Belegen wird mit 100 Stateren jeder
Kosme oder jedes Kosmenkollegium bestraft, wenn die Kosmen
die Epheben nicht vereidigen oder die Bundesgenossen vom
alljährlichen Verlesen des Vertrages nicht benachrichtigen
oder den Vertrag nicht verlesen. In einer kretischen In
schrift aber aus der früheren Zeit und in einer kretischen
Inschrift, die in die Zeit der besprochenen Inschriften oder
sogar in die spätere Zeit gehört, ist für dieselben Über
tretungen dieselbe Strafe von 100 Stateren für das ga.nze
KosmenkolJegium angesetzt: 5100, 24 ff. alJ ÖE It~ 11aWOatSv
\[J • '1_ • [] [' ]. I ., -'ia v aysAU'P, a:note t 0 anwv 0 UOO/tOr; eua'iOV Ora7?YJear; ...

5040, 43 ff. onoiot oe ua p1] avuy'jl{{)vTt r; /t1] nUeaYY~AOW'it, ano
'istaanwv oE atuot 'iovrwv oru'iijear; eua'iov, oi /tEV 'IS(!a:nVTVtot
uoaPOt . . . .. Es wird ferner gewöhnli~h dem an die Reihe
kommenden Kosmenkollegium vorgeschrieben, nur eine Agele
zu vereidigen: 4952 C, 10. 5100, 17 vawoav]rwv 0' 0 'too/wr;
ua.,;' guaarov e(vt)uv7:(}V [rav ays]Aav rav ,,;o'tu eaövo/teva1l • Z. 24
all (}e p1] vaWOUtsv Ta[v] aysAuv. Offenbar legte gleichzeitig
nur eine Agele den Eid ab, die alle Jünglinge eines und des
selben Alters einschloss. Handelt es sich in NI'. 5075 um
Vereidigung durch die Kosmen mehrerer Agelen - A, 25
e)net 'Jea ftBAAW'VTt avuyt'Vwo[ucv r; '[Jar; aysAur; 19oeutCe'V und
A, 28 (ei /t1]) ego((!'t(~a)te'V 'tar; aysAuq;, so ist hier die Rede
nicht von einem KosmenkolJegium, sondern von den !(osmen
kollegien einer ganzen Reihe von Jahren, während welcher
viele Agelen eine nach der anderen den Eid ablegen sollten1).
Wenn wir die Stelle so verstehen, so kann <5 uoopor; luu[aro]~

in A, Z. 27 nur die Bedeutung haben ,jedes der alljährlich
sich ablösenden Kosmenkollegien'. Dass Sing. uYeAU und
Plur. aysAat nicht zur Bezeichnung desselben Begriffes dienten,
wird durch eine Inschrift aus der Zeit des Antigonos Gona
tas (NI'. 5044) bestätigt: hier finden wir, wenn, wie es scheint,
Vorschriften für die Kosmenkollegien vieler Jahre gegeben

1) Von den Agelen Il. Deiters, op•. c., S.41ff.
19*
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werden: Z. 11 ot "Oa/lrO]t, Z. 15 "oo[flOt 0][ llpee:n:on[e]c;,
Plur. ayÜut (Z. 18 Ta; Oe ayiÄac;); wenn aber von einem
Kollegium die Hede ist, Sing. ayÜa (Z. 28 ff. a:n:o-rewa'V]T())1!

oXOOflol; l["]UOTol; ... "u-ra:n:[Be] Bi -rav ayÜav [fl?] e~oeX{~atB'V).

Zu den drei Belegen, die wir besprochen haben; sollte man
vielleicbt NI'. 5073, 27 r; XOOflal; Ij llAÄ[ol; (Knosos, 2. Jbd.)
hinzufügen. Obgleich die Stelle sehr schlecht erhalten ist
und der Kontext uns wenig zur Aufklärung ihres Inhalts
verhilft, so zeugt doch, wie mir scheint, das Pronomen dUoq
dafür, dass hier ein Bürger, der zu einem Kosmenkollegium
nicht gehört, einem ganzen Kosmenkollegium, aber nicht
einem Mitgliede desselben gegenübergestellt wird - vgl.
0168, 25 ff. ot "ooflOt xal d).;{oc; 0 AW'V Kvöw'lJta~{i'/l r; T'Y}{W1'

alpeAOfl8'Vot "al OLOO~/i8; Toiq aÖtX'fJfl8vOU; xVetot E01;woav, 5173,
1Off. 5120 A, 12 und 5075 A, 32ff.; wenn eine Privatperson
einem Beamten, speziell einem Kosmen gegenübergestellt wird,
so wird sie nicht dAAO; (oder eteeoc;), sondern lownac; genannt,
vgl. 5040, 47 ij "ooftoc; ij lOu/na; 1).

Charkow. A. Kocevalov.

1) In 4991 J,50ff. al M na nOIl[rt]{öv arst i nourt{ovJ;Os lt.U,os,
i n' dnounit rtö.il.~v sind noUrt{öv und l{OUrt{OVJ;O~ nicht substantivierte
Participia, sondern Participia appositiva - ,wenn aber einer, während
er das Amt des Kosmen bekleidet, einen wegführt oder ein anderer
den Sklaven eines Mannes, während der letztere das Amt des Kosmen
bekleidet, wegführt, dann soll man, wenn der Kosme das Amt nieder
legt, prozessieren'. Folglich wird das Wort d.il.A.o~ nicht dem Worte
l{OUI,iölI, sondern dem nicht ausgedrückten Pronomen ds gegenüber
gestellt. Tt5 wird oft in den Tafeln von Gortyn fortgelassen, vgl.
z. B. II 2 und 3.




